
© 2019 Amtsblatt des Kantons Aargau 1 von 2

 

Publ.-Nr: 00.003.983

Stelle: Gemeinde Freienwil

Rubrik: Gemeinden / Bau- und Nutzungsordnung

Veröffentlicht: 09.01.2020

Teiländerung allgemeine Nutzungsplanung § 9a Abs. 6 

BNO – Fristverlängerung der bedingten Spezialzone 

Bücklihof

Der Gemeinderat Freienwil hat am 16. Dezember 2019 folgenden Beschluss gefasst:

Die eingegangenen Einwendungen werden abgewiesen und der § 9a Abs. 6 BNO lautet neu:

Wird die Nutzung innerhalb der als bedingten Spezialzone Bücklihof bezeichneten Fläche nicht zu 

wesentlichen Teilen bis am 25. September 2025 realisiert, so fällt die Einzonung dahin und es 

gelten automatisch die Bestimmungen der Landwirtschaftszone. Bauten und Anlagen, welche 

über die Bestimmungen der Landwirtschaftszone hinausgehen, müssen nach ihrer betrieblichen 

Aufgabe zurückgebaut werden.

Rechtsmittelbelehrung

1. Gegen diesen Beschluss kann bei der Rechtsabteilung des Departements Bau, Verkehr und 

Umwelt, Entfelderstrasse 22, 5001 Aarau, Beschwerde geführt werden.

2. Die nicht erstreckbare Beschwerdefrist von 30 Tagen beginnt am Tag nach der Publikation 

im Amtsblatt des Kantons Aargau zu laufen. Die Publikation erfolgt im Amtsblatt am 9. Januar 

2020. Bei der Berechnung der Beschwerdefrist wird der Tag der Publikation nicht mitgezählt.

3. Die Beschwerdeschrift muss einen Antrag und eine Begründung enthalten, das heisst es ist

a. anzugeben, wie die Rechtsabteilung entscheiden soll, und

b. darzulegen, aus welchen Gründen diese andere Entscheidung verlangt wird.

4. Auf eine Beschwerde, welche den Anforderungen gemäss den Ziffern 2 bis 4 nicht 

entspricht, wird nicht eingetreten.

5. Eine Kopie des Einwendungsentscheids ist der unterzeichneten Beschwerdeschrift 

beizulegen. Allfällige Beweismittel sind zu bezeichnen und soweit möglich einzureichen.

6. Das Beschwerdeverfahren ist mit einem Kostenrisiko verbunden, das heisst die 

unterliegende Partei hat in der Regel die Verfahrenskosten sowie gegebenenfalls die 

gegnerischen Anwaltskosten zu bezahlen.

7. Die Beschlüsse und die einschlägigen Akten können während der Beschwerdefrist auf der 

Gemeindekanzlei eingesehen werden.
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